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Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Konstanz über die 
Erhebung von Gebühren für das Gasthörer-Studium und für sonstige studien-
bezogene Dienstleistungen (Verwaltungsgebührensatzung) 

Vom 14. März 2013 
 
Aufgrund von § 2 Abs. 2 Satz 1 iVm § 17 des Landeshochschulgebührengesetzes 
(LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 56), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457, 464), hat der Senat der Universität Kon-
stanz am 27. Februar 2013 die nachfolgende Erste Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Universität Konstanz über die Erhebung von Gebühren für das Gasthörer-
Studium und für sonstige studienbezogene Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren-
satzung) in der Fassung vom 6. Juli 2010 (Amtl. Bekm. 30/2010) beschlossen.  
 
Der Rektor der Universität Konstanz hat der Satzung gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 Lan-
deshochschulgebührengesetz (LHGebG) am 14. März 2013 zugestimmt. 

Artikel 1 
Die Satzung der Universität Konstanz über die Erhebung von Gebühren für das 
Gasthörer-Studium und für sonstige studienbezogene Dienstleistungen (Verwal-
tungsgebührensatzung) in der Fassung vom 6. Juli 2010 (Amtl. Bekm. 30/2010) wird 
wie folgt geändert:  
 
§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Gasthörergebühr ist mit Eingang des Antrags auf Zulassung zum Gasthörer-
studium fällig. In begründeten Ausnahmefällen kann eine abweichende Fälligkeit 
festgesetzt werden.“ 
 

Artikel 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt für die Zulassung zum 
Gasthörerstudium ab dem Sommersemester 2013. 
 
Konstanz, 14. März 2013 
gez. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Rüdiger 
- Rektor –  
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